
Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 
 
 
Vorlage Nr.: 17-1435 
erstellt am: 27.10.2014 
 
Abteilung: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße 
Verfasser/in: Koob, Michael 

Lienert, Stefan 
Aktenzeichen: L-SG 
 
 

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft  
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 
 
 
Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Betriebskommission Schule und 
Gebäudewirtschaft 

10.11.2014 N Vorbereitende Beschlussfassung 

Kreisschulkommission 10.11.2014 N Vorbereitende Beschlussfassung 
Kreisausschuss 17.11.2014 N Vorbereitende Beschlussfassung 
Ausschuss für Schule und Soziales 03.12.2014 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

05.12.2014 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Kreistag 15.12.2014 Ö Abschließende Beschlussfassung 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Betriebskommission / die Kreisschulkommission / der Kreisausschuss / der Aus-
schuss für Schule und Soziales / der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfehlen 
dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
"Der Kreistag beschließt gemäß § 29 Abs. 1 HKO i.V.m. § 5 Nr. 4 und § 30 EigBGes  
den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Schule und  
Gebäudewirtschaft." 
 
 
  
Erläuterung: 
 
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft hat gemäß  
§ 4 Abs. 1 EigBGes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 aufgestellt.  
 
Aufgrund der Zusammenlegung der Schulabteilung mit dem Eigenbetrieb Gebäudewirt-
schaft werden alle Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das 
Anlage- und Finanzvermögen aus dem Teilhaushalt 2 des Kreises Bergstraße mit Aus-
nahme der Schülerbeförderung im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015 veran-
schlagt. 
 

 
Kreis  

Bergstraße 
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Neu in der Haushaltssatzung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 ist die Erhöhung des 
Kassenkreditvolumens von 5 Mio. € auf 10 Mio. €. Aufgrund der Fusionierung hat sich 
das Haushaltsvolumen erhöht. Mit dem neuen Höchstbetrag des Kassenkreditvolumens 
kann damit rechtzeitig Liquidität bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 
 
Weitere Erläuterungen sind in den beigefügten Anlagen vorhanden.  
 
Der Kreistag wird gebeten, den Wirtschaftsplan 2015 zu beschließen.  
  
  
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2015 
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2015 
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2015 
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